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pepe:
diese einschränkung ist mir nicht bekannt.
ich und alle schwimmlehrerinnen, die auch nur die fortbildung an 2 nachmittagen erworben
haben, unterrichten schwimmgruppen sowohl im nichtschwimmer- als auch im tiefen
schwimmerbereich.

http://www.schulsport-nrw.de/info/05_sicher…tungsfaehigkeit

die schulleitung erwarten von jedem lehrer, der die rettungsfähigkeit einmal erworben hat, dass
er/sie auch schwimmunterricht sowohl für nichtschwimmer als auch für schwimmer gibt und
retten kann.

1https://www.lehrerforen.de/thread/12840-schwimmschein/?postID=160397#post160397

https://www.lehrerforen.de/wcf/user/123-pepe/
http://www.schulsport-nrw.de/info/05_sicherheitsundgesundheitsfoerderung/sifoe_erlass_02a01.html#Rettungsfaehigkeit
https://www.lehrerforen.de/thread/12840-schwimmschein/?postID=160397#post160397

